
Samtgemeinde Hage 
Der SamtgemeindeBÜRGERMEISTER 
 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Jahresabschluss 2022 

des Eigenbetriebes “Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage” 
 

 

 

Gemäß § 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und § 36 der 

Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) wird ortsüblich bekannt gegeben, dass der 

Samtgemeinderat der Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 11.12.2023 den 

Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage" 

festgestellt und gleichzeitig der Betriebsleitung die Entlastung erteilt hat. 

 

Der Samtgemeinderat hat beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 93.569,98 € auf die 

Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorzutragen. 

 

Der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des 

Landkreises Aurich geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt hat mit Datum vom 20.10.2023 

folgenden Bestätigungsvermerk gem. § 33 Abs. 2 EigBetrVO erteilt: 

 

"Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer 

Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die 

Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist 

nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt." 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Bestätigungsvermerk werden in der Zeit 

vom 03.01.2024 bis einschließlich 11.01.2024 im Rathaus der Samtgemeinde Hage, 26524 

Hage, Hauptstraße 81, Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich ausgelegt. 

Es wird um vorherige Terminabsprache unter der Telefon-Nr. 04931/189935 gebeten. 

 

Hage, den 20.12.2023 

 

 

Der Samtgemeindebürgermeister 

In Vertretung: 

 

 

 

- Eden - 

 

 

Aushang am: 20.12.2023 

 

Abgenommen am: 


